
Ihre Auswahl vom 04.11.2023

Listen  Learn  Deliver ADAMA.COM



Seite 2 von 8MERPLUS®ADAMA Produktkatalog | Ihre Auswahl vom 04.11.2023

MERPLUS®

Zulassungsnummer: 008656-00

Produktbeschreibung

Info: Kombinationsfungizid zur 
effektiven Bekämpfung von 
Schorf (Venturia spp.) in 
Kernobst

Kulturen: Apfel, Birne

Produkttyp: Fungizid

Wirkstoffe: 657 g/l Kaliumphosphonat 
(Kaliumphosphit) 
360 g/l Captan, enthält 1,2-
Benzisothiazol 

Formulierung: Suspensionskonzentrat

Gefahrstoffeinstufung: GHS07 
Gesundheitsgefährdend 
GHS08 
Gesundheitsgefährdend 
GHS09 Umweltgefährlich 

Abpackung

4x5l Umkarton Art.Nr. 7490387
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Wirkungsweise

MERPLUS  ist ein Kombinationsfungizid zur vorbeugenden Bekämpfung von Schorf in Apfel und Birne. ®

Die in MERPLUS  enthaltene Wirkstoffkombination aus Captan - enthalten im bekannten MERPAN  80 WDG - und ® ®

Kaliumphosphonat - bekannt aus dem Weinbaufungizid VERIPHOS  - schützt die Kultur von außen und innen gegen einen Befall ®

mit Schorf. Der Kontaktwirkstoff Captan bildet einen Schutzfilm auf der Pflanze und schützt so wirksam gegen einen Befall. Das 
systemisch wirkende Kaliumphosphonat entfaltet seine Wirkung im Inneren der Pflanze, indem es den Schorferreger bekämpft 
und gleichzeitig die natürlichen Abwehrkräfte der Pflanze stärkt. Durch die Kombination der beiden Wirkstoffe wird das bereits 
sehr geringe Resistenzrisiko des multiste-Wirkstoffs Captan nochmals verbessert. 
Die anwenderfreundliche Flüssigformulierung erleichtert die Handhabung. 

Nach eigenen Erfahrungen sind Zusatzwirkungen gegen Stemphyllium, Obstbaumkrebs und Echter Mehltau gegeben.
Wirkungsmechanismus (FRAC-Gruppe): P7

Kaliumphosphonat (Kaliumphosphit): P7
Captan,: M4

Wirkungsspektrum

Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen

Pflanzen/Objekte Schadorganismus/Zweckbestimmung

Apfel, Birne Schorf (Venturia spp.)

 Etwaige Anwendungsflüssigkeiten, Granulate und deren Reste sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in (NW470)
Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und 
Abwasserkanäle.

 Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur (NW607-1)
gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der 
jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen 
der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" 
gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu 
Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. 
Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. reduzierte Abstände: 90 % 
Abdriftmind.klasse - 20 m

 Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen (NT102)
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, 
das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils 
geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der 
Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder 
angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem 
Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem 
ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.



Seite 4 von 8MERPLUS®ADAMA Produktkatalog | Ihre Auswahl vom 04.11.2023

 Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen(SF275-EEOS)
/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und 
festes Schuhwerk getragen werden.

 Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.(SS110-1)

 Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem (SS2101)
unverdünnten Mittel.

 Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.(SS530)

 Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.(SS610)

 Keine Anwendung des Pflanzenschutzmittels mit handgeführten Geräten.(VA263)

Anwendung

Obstbau

Pflanzenerzeugnisse Apfel, Birne

Schadorganismus/Zweckbestimmung Schorf (Venturia spp.)

Anwendungsbereich Freiland

Stadium der Kultur Von: Knospenaufbruch (grüne Blätter, die das Blütenbüschel umhüllen, werden 
sichtbar), bis: Beginn der Fruchtreife (sortentypische Aufhellung der Grundfarbe) 
[BBCH 53-81]

Anwendungszeitpunkt Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis.

Max. Zahl der Behandlungen In der Anwendung: 8
In der Kultur bzw. je Jahr: 8
Zeitlicher Abstand der Behandlung: mind. 15 Tage

Anwendungstechnik Spritzen oder sprühen

Aufwandmenge 0,8 l/lha und je m Kronenhöhe
Max. Mittelaufwand 2 l/ha

Wasseraufwandmenge 500 l/ha je m Kronenhöhe
Die Anwendung ist auf eine Kronenhöhe von maximal 2,5 m beschränkt

Wartezeit 28 Tage

WP734 Schäden an der Kulturpflanze möglich.

WW750 Die maximale Anzahl der Anwendungen ist aus wirkstoffspezifischen Gründen eingeschränkt. Ausreichende 

Bekämpfung ist damit nicht in allen Fällen zu erwarten. Gegebenenfalls deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel 

mit anderen Wirkstoffen verwenden.

Hinweis für genehmigte Anwendungen
In Abhängigkeit von Kultur, Sorte, Anbauverfahren und spezifischen Umweltbedingungen können Schäden an der zu 
behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden.Die Pflanzenverträglichkeit sollte daher unter den betriebsspezifischen 
Bedingungen geprüft werden.
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Mischbarkeit

MERPLUS  ist mit vielen gängigen Fungiziden, Insektiziden und Akariziden mischbar. Mischungen mit Produkten, deren ®

Formulierung ölhaltig ist, sollten vermieden werden. 
Tankmischungen sollten vor der Applikation auf ihre technische Mischbarkeit und Verträglichkeit hin überprüft werden. Für 
Schäden, die durch eine nicht freigegebene Mittelkombination hervorgerufen werden, kann keine Haftung übernommen werden.

Anwendungstechnik

Ansetzen der Spritzbrühe
Spritzflüssigkeitsreste sind zu vermeiden. Es ist nur so viel Spritzflüssigkeit anzusetzen, wie tatsächlich benötigt wird. Beim 
Ansetzvorgang wird die Verwendung der vorgeschrieben Schutzausrüstung empfohlen. Tank mit der Hälfte der benötigten 
Wassermenge füllen. Rührwerk einschalten. Produkt vor dem Einfüllen schütteln. Produkt über die Einspülschleuse oder direkt in 
den Tank geben. Entleerte Präparatbehälter sorgfältig ausspülen und Spülwasser der Spritzflüssigkeit beigeben. Tank mit Wasser 
auffüllen. Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen.
Ausbringungstechnik
Spritzflüssigkeit sofort nach dem Ansetzen bei laufendem Rührwerk ausbringen. Beim Ausbringen ist auf eine gute, gleichmäßige 
Benetzung der Kultur zu achten. Angesetzte Spritzflüssigkeit nicht für längere Zeit im Spritzfass stehen lassen. Ständige Kontrolle 
des Spritzflüssigkeitsverbrauches während der Arbeit in Bezug zur behandelten Fläche. Während der Fahrt und der Ausbringung 
Rührwerk laufen lassen. Nach Arbeitspausen Spritzbrühe erneut sorgfältig aufrühren.
Reinigung
Nach Beendigung der Spritzung muss das Gerät sorgfältig gespült werden. Technisch unvermeidbare Restmenge im Verhältnis 
von mindestens 1:10 mit Wasser verdünnen und bei laufendem Rührwerk auf behandelter Fläche ausbringen.
Die grobe Reinigung von Spritzen mit Wasser und Waschbürste auf dem Feld vornehmen. Reste von Reinigungswasser nicht über 
die Hofabläufe in die Kanalisation und Gewässer gelangen lassen.

Umweltverhalten

Nutzorganismen

NB6641 Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten 
Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht 
vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).

NN1001 Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten 
eingestuft.

NN1002 Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und 
Spinnen eingestuft.

NN134 Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri 
(Raubmilbe) eingestuft.
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Wasserorganismen

NW264 Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

NW262 Das Mittel ist giftig für Algen.

Anwenderschutz

(SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu 
Gesundheitsschäden führen.

(SB005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.

(SB010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

(SB111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit 
dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der 
Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie 
"Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des 
Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.
de) zu beachten.

(SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

(SB199) Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder 
selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, 
die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine 
Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder 
Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 
15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche 
Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen 
Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche 
Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu 
vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher 
Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung 
aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen 
abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der 
Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.

(SF245-02) Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen 
des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

(SS206) Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes 
Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von 
Pflanzenschutzmitteln.

(SP1a) Nur für gewerbliche Anwender.
SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 
(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
reinigen/ indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)
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Erste Hilfe

 Einatmen: Person aus Gefahrenbereich entfernen. Person Frischluft zuführen und je nach Symptomatik Arzt konsultieren.
 Augenkontakt: Mit viel Wasser mehrere Minuten gründlich spülen, sofort Arzt rufen, Datenblatt bereithalten.

 Hautkontakt: Mit viel Wasser gründlich waschen, verunreinigte, getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen, bei 
Hautreizung (Rötung etc.), Arzt konsultieren.

 Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser zu trinken geben, sofort Arzt aufsuchen. Datenblatt mitführen.
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